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Förderung der Kleinen Kindertagesstätte (KKT) „Kinderladen Knirpse“ und der 
Kindertagesstätte „Knirpse“ nach Änderung des Trägernamens

Antrag,
zu beschließen,

die KKT „Kinderladen Knirpse", Kapellenstr. 10 a, 30625 Hannover sowie die 
Kindertagesstätte „Knirpse“, Sven-Hedin-Str.7, 30655 Hannover nach Änderung des 
Trägernamens von „Kinderladen Knirpse e.V.“ zu „Kinderladen Auenland e.V.", rückwirkend 
zum 04.04.2019 weiterhin zu fördern.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Die Angebote der Kindertagesstätten richten sich generell an alle Geschlechter, 
insbesondere achten die Leitungen der Einrichtungen auf eine ausgewogene Belegung der 
Gruppen.

Kostentabelle

Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.

Begründung des Antrages

Die KKT „Kinderladen Knirpse“ verfügt über eine Krippengruppe (10 Kinder) und trägt 
nunmehr den Namen „Zwergenhaus“. Die Kindertagesstätte „Knirpse“ verfügt über drei 
Krippengruppen (je 15 Kinder) und trägt jetzt den Namen „Auenland“.  Der Träger beider 
Einrichtungen „Kinderladen Knirpse e.V.“  hat sich umbenannt in „Kinderladen Auenland 
e.V.“. Die Namensänderung wurde am  04.04.2019 in das Vereinsregister beim Amtsgericht 
Hannover eingetragen. Um die Einrichtungen weiterhin nach den Richtlinien über die 
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Förderungsvoraussetzungen und Förderungsbeträge für Kindertagesstätten in Trägerschaft  
von gemeinnützig anerkannten Vereinen und Kleinen Kindertagesstätten fördern zu können, 
bedarf es hierzu eines neuen Beschlusses. 

Das Betreuungsangebot sowie die Art und Höhe der finanziellen Förderung bleiben dabei 
unberührt. Das pädagogische Konzept und die personelle Ausstattung der Einrichtungen 
bleiben ebenso unverändert.
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